
 

Öffnungszeiten Rathaus Walddorfhäslach: 
Mo., Di., Mi. 08:00 – 11:30 Uhr, Do. 07:30 – 11:30 Uhr,  
Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Di. 15:30 – 18:30 Uhr 
 
Öffnungszeiten Bürgerbüro Ortsverwaltung Häslach: 
Di., Do. 08:00 – 10:00 Uhr  
und Di. 14:30 – 16:00 Uhr  

Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE79 6405 0000 0001 3085 67 
SWIFT-BIC:  SOLADES1REU 
 
Vereinigte Volksbanken eG 
IBAN: DE23 6039 0000 0076 3250 08 
BIC: GENODES1BBV 

 

 

 
 
 
Gemeinde Walddorfhäslach – Hauptstraße 9 – 72141 Walddorfhäslach 

 
 
Gemeinde Walddorfhäslach 
Bauamt  
Hauptstraße 9  
72141 Walddorfhäslach  

  

 
 
 

Förderantrag „Balkonkraftwerk“  
auf Grundlage der Richtlinie der Gemeinde Walddorfhäslach  

zur Förderung entsprechender Anlagen 

Die Förderung besteht aus einem einmaligen Förderbetrag in Höhe von 150 Euro pro Privat-
haushalt für ein Stecker-Solargerät („Balkonkraftwerk“, gemäß VDE als „steckerfertige PV-An-
lage“ bezeichnet) mit einer Leistung von max. 600 Watt.  

Das geförderte Stecker-Solargerät muß auf Walddorfhäslacher Gemarkung betrieben werden. 

Die Antragstellung muss schriftlich erfolgen und kann auch per E-Mail-Nachricht an bau-
amt@walddorfhaeslach.de gesendet werden.  
 
Die Gemeinde bedingt sich die Möglichkeit aus, einen Vor-Ort-Termin für eine Abnahme vorzu-
nehmen.  
 
1. Antragstellerin/Antragsteller 
 
Anschrift:  
 

Name und Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ und Ortsangabe   

Rufnummer   

E-Mailadresse   

 
Bankverbindung: 
 

Kontoinhaberin/Kontoinhaber  

Bankinstitut  

IBAN  

BIC  

 

mailto:%20bauamt@walddorfhaeslach.de
mailto:%20bauamt@walddorfhaeslach.de
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2. Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt: 
 

Straße und Hausnummer 
in 72141 Walddorfhäslach 

 

 

Bei Wohnungen bitte Lagebeschreibung 
angeben wie bspw. „zweites Oberge-
schoss, rechte Wohnung“ 

 

 

Angabe der installierten Gesamtleistung 
der Anlage (Einspeiseleistung des Wech-
selrichters): 

 

 
3. Folgende Nachweise sind dem Antrag beigefügt: 
 

□ Bei Mietern: Die schriftliche Zustimmung der Vermieterin/des Vermieters. 

□ Bei Denkmalgebäuden oder Denkmal-Prüffällen: Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung.  

□ Eine Kopie der Rechnung über das angeschaffte Balkonkraftwerk.  

□ Eine Kopie des Nachweises über die Erfüllung der gesetzlichen und normativen Anforderungen 
zur Produktsicherheit (z. B. CE-Kennzeichnung aus dem Datenblatt des Geräts, Eigenerklä-
rung/Konformitätserklärung des Herstellers bzw. Verkäufers zur Netzanschlussnorm 4105 oder 
Bestätigung des DGS-Sicherheitsstandards). 

□ Ein Foto des montierten Balkonkraftwerks. 

 
4. Förderrichtlinie und Datenschutz: 

Mit dem Einreichen des Antrags wird die Förderrichtlinie mit den darin enthaltenen Förderbedin-
gungen anerkannt. Die Förderrichtlinie kann unter www.walddorfhaeslach.com/foerderpro-
gramme abgerufen werden und liegt auch in den Bürgerämtern in beiden Ortsteilen aus. 

□ Ich habe die Förderrichtlinie gelesen und stimme den Förderbedingungen sowie der Nutzung 
meiner Daten im Rahmen der Förderung zu. 

□ Ich bestätige, dass die vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten Anga-
ben richtig und vollständig sind. 

 

_____________________________ _______________________ 

Ort, Datum     Name in Druckschrift  

 

      ________________________ 
      Unterschrift  

http://www.walddorfhaeslach.com/foerderprogramme
http://www.walddorfhaeslach.com/foerderprogramme
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Richtlinie der Gemeinde Walddorfhäslach zur Förderung 
von „Balkonkraftwerken“ (Stecker-Solargeräte)  

in Walddorfhäslach 
 

 

1. Zuwendungszweck 
 

Ziel der Förderzuwendung an private Haushalte in der Gemeinde Walddorfhäslach ist es, 
den Einsatz von „Erneuerbaren Energien“ in der Gemeinde Walddorfhäslach weiter zu 
forcieren und zu unterstützen und damit den bereits bestehenden lokalen Beitrag zum 
Klima- und Umweltschutz und die damit verbundene Verringerung von Treibhausemissi-
onen weiter auszubauen und zu fördern. Balkonkraftwerke erweisen sich hierbei als ide-
ales Fördermedium. Über die Förderanträge wird auf der Grundlage dieser Richtlinie und 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gemeindehaushaltsfinanzmittel entschieden.  
 
 

2. Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden steckerfertige PV-Anlagen (sogenannte Balkonkraftwerke oder Ste-
cker-Solargeräte) mit bis zu 600 Watt Leistung (Abgabeleistung des Wechselrichters). 
Der Wechselrichter muss den Anforderungen der einschlägigen VDE-Normen entspre-
chen.  
 
Die Förderung erfolgt in Form eines einmaligen Zuschusses pro Haushalt.  
Die bezuschussten Balkonkraftwerke müssen nachweislich auf Walddorfhäslacher Ge-
markung eingesetzt werden. 
 

 

3. Antragsberechtigte 
 
Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die in der Gemeinde Walddorfhäslach in 
Miete oder in Eigentum in Einfamilien-, Doppel-, Reihen- oder Mehrfamilienwohnhäuser 
leben. 
 

 

4. Voraussetzungen für die Förderantragstellung und -bewilligung 
 

Nachfolgend werden die Voraussetzungen für die Antragstellung und Förderung darge-
legt; zu diesen Fördervoraussetzungen gehört auch die Einhaltung der Anforderungen 
der vorstehenden Punkte 2 und 3:  
 

- Finanzielle Mittel des Fördergebers müssen im Antragsjahr noch ausreichend zur 
Verfügung stehen. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Gemeindehaushaltsfi-
nanzmittel für dieses Förderprogramm.  
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- Bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal oder als Prüffall im Sinne des Denkmal-
schutzgesetzes eingestuft sind, ist der Nachweis einer denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung zu erbringen.  

 
- Es werden nur steckerfertige PV-Anlagen gefördert, die über einen Nachweis in 

Form einer Eigenerklärung/Konformitätserklärung des Herstellers bzw. Verkäufers 
über die Erfüllung der gesetzlichen und normativen Anforderungen zur Produktsi-
cherheit (z. B. CE-Kennzeichnung, Netzanschlussnorm 4105, DGS-Sicherheits-
standard) verfügen.  
 

- Bei Mieterinnen und Mietern bedarf es der zusätzlichen Vorlage der schriftlichen 
Zustimmung der Vermieterin/des Vermieters.  
 

- Der Förderantrag ist unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvordruckes 
von den Antragsberechtigten schriftlich zu stellen.  
 

- Förderanträge sind erhältlich bei der Gemeindeverwaltung Walddorfhäslch, Bür-
geramt, Hauptstraße 9, 72141 Walddorfhäslach während der Öffnungszeiten so-
wie auf der Homepage der Gemeinde Walddorfhäslach.  
 

- - Weiterhin entscheidet die Gemeinde Walddorfhäslach über die vorliegenden und 
vollständig einzureichenden Anträge in der Reihenfolge des Antragseinganges im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Haushaltsmittel unter Anwen-
dung dieser Richtlinie.  
 

- Über den eingereichten Förderantrag wird schriftlich entschieden.  
 

Die Gemeinde Walddorfhäslach behält sich das Recht vor, zusätzliche Unterlagen anzu-
fordern und die Verwendung vor Ort zu besichtigen bzw. durch beauftragte Dritte über-
prüfen zu lassen.  
 
 

5. Förderungshöhe und -auszahlung  
 

Für steckerfertige PV-Stromerzeugungsanlagen mit einer maximalen Leistung von 600 
Watt je Haushalt wird ein einmaliger Förderbetrag je Haushalt in Höhe von 150 Euro als 
Festbetrag gewährt.  
 
Förderungsfähig sind steckerfertige PV-Stromerzeugungsanlagen, die nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie beschafft werden. 
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Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt nach Prüfung der gemäß dieser Richtlinie 
vorzulegenden Unterlagen auf Grundlage des Bewilligungsbescheides durch die Ge-
meinde Walddorfhäslach auf die im Antrag benannte Bankverbindung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die Höhe des Gesamtbetrages der jährlich zur Verfügung stehenden Fördermittel 
beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Walddorfhäslach im Zuge der jährlichen 
Haushaltsberatungen.  
 
Sind die Fördermittel ausgeschöpft, besteht kein Rechtsanspruch auf den Förderzu-
schuss seitens des Antragstellenden. 

 
 

6. Rückforderung von Förderzuschüssen  
 

Die Gemeinde Walddorfhäslach behält sich vor, Zuschüsse zurückzufordern, wenn diese 
nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet bzw. durch unrichtige oder un-
vollständige Angaben erwirkt wurden. 
 

 
7. Sonstige Bestimmungen 

 

Eine Haftung der Gemeinde Walddorfhäslach im Zusammenhang mit der Förderung ist 
ausgeschlossen.  
 
Die Gemeinde Walddorfhäslach behält sich vor, das Förderprogramm jederzeit zu been-
den oder inhaltlich zu ändern.  
 
 

8. Inkrafttreten 
 

Die Richtlinie tritt ab dem 01.07.2023 in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt:  
Walddorfhäslach, den 29.06.2023  
 
 
Gez.:  
Silke Höflinger 
Bürgermeisterin  

 


